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Kreis Lippe 
 
365 Öffentliche Zustellung: Tsvetelina Nikolaeva  
 Lazarova 
 
Die öffentliche Zustellung des Aufhebungs- und Erstattungs-
bescheides vom 13.09.2023 an Frau Tsvetelina Nikolaeva 
Lazarova ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe 
vom 02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/oeffent-
liche-zustellungen am 20.06.2023 öffentlich bekannt ge-
macht worden. 
 
 
Im Auftrag 
Lörcher 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
366 3. Satzung zur Änderung der Satzung des  
 Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 13.12.2019 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 35 vom 
28.08.2023, S. 244-245 (Abl. Reg. Dt. 2023; S.244-245) ver-
öffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied des 
Verbandes gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Detmold, den 13.09.2023 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Fachgebiet 701 
Im Auftrag 
 
 
Aust 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
367 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 
 
Die „Einladung zur Kreistagssitzung des Kreises Lippe am 
25.09.2023 mit Tagesordnung“ ist gem. § 15 der Hauptsat-
zung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 20.01.2022 zur Änderung der Hauptsat-
zung, auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
www.kreis-lippe.de/amtliche-bekanntmachungen am 
18.09.2023 öffentlich bekanntgemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
368 3. Satzung zur Änderung der Satzung des  
 Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 13.12.2019 ist nach Abschluss 
des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 28 vom 
28.08.2023, S. 244 (Abl. Reg. Dt. 2023; S. 244) veröffentlicht 
worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied des 
Verbandes gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Bad Salzuflen, den 07.09.2023 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Buchhorn 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
369 Umbenennung und Widmung einer Straße 
 
I. Der Hauptausschuss der Stadt Bad Salzuflen hat in seiner 
Sitzung am 24.05.2023 beschlossen, die Straße „Im Wein-
garten“ in Werl-Aspe umzubenennen. Sie erhält die neue 
Straßenbezeichnung  
Kingspan-Straße. 
 
Die Umbenennung ist mit dem Tag ihrer Veröffentlichung im 
Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden, bekanntgegeben. Die Umbenennung wird 
am 01.11.2023 wirksam.  
 
II. Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) wird die im Ei-
gentum der Stadt Bad Salzuflen stehende Verkehrsfläche 
„Kingspan-Straße“ (Flur-stück 924, Flur 7, Gemarkung Werl-
Aspe) ab dem o.g. Zeitpunkt dem öffentlichen Verkehr ge-
widmet. Die Straße wird nach ihrer Verkehrsbedeutung als 
Gemeindestraße, Anliegerstraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2 
StrWG NRW eingestuft. Im Lageplan ist dieser Bereich ein-
fach schraffiert gekennzeichnet. Der westliche Teil des Flur-
stücks 924 ist als Fußwegverbindung nur für den Fußgän-
gerverkehr zugelassen. Im Lageplan ist dieser Bereich 
durch Kreuzschraffur gekennzeichnet. Die Widmung bezieht 
sich auf die im Lageplan schraffierten Bereiche; der Lage-
plan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. Baulastträ-
ger dieser Straße ist die Stadt Bad Salzuflen  
 
III. Gegen die Umbenennung und Widmung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8 
in 32423 Minden, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.  
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss  
 

 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) eingereicht werden. Es muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rah-
menbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach nähe-
rer Maßgabe der Elektronischer Rechtsverkehr-Verordnung 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
 
Bad Salzuflen den 04. September 2023  
 
Stadt Bad Salzuflen  
Der Bürgermeister  
 
 
Dirk Tolkemitt  
 
 
Anlage: Lageplan 
 
 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
370 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 
 139. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
 Stadt Bad Salzuflen „Hoffmannstraße“, 
 Ortsteile Schötmar und Bad Salzuflen 
 
1. Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
2. Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
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Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung vom 21.09.2023 
 
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden zur Kenntnis genommen. Deren Berücksichtigung 
bzw. Aufnahme in den Änderungsentwurf gemäß der durch-
geführten Abwägung wird  
zugestimmt. 
2. Dem Entwurf der 139. Änderung des Flächen-nutzungs-
planes der Stadt Bad Salzuflen „Hoffmannstraße“, Ortsteile 
Schötmar und Bad Salzuflen mit der zugehörigen Begrün-
dung in der Fassung vom  
30.08.2023 einschließlich Umweltbericht wird zu-gestimmt. 
Der Entwurf zur Flächennutzungsplanänderung ist gemäß § 
3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für mindestens 30 Tage 
öffentlich auszulegen. 
 
 
Die öffentliche Auslegung für den o.g. Flächennutzungsplan 
wird in der Zeit vom  
 

04.10.2023 bis 06.11.2023 
 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt, 1. Oberge-
schoß, Rudolph-Brandes-Allee 14, 32105  
Bad Salzuflen, durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung einschließlich Umwelt-
bericht, sowie die bereits vorliegenden,  
nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen wesentlichen, 
umweltbezogenen Stellungnahmen liegen  
zu jedermanns Einsicht für die Dauer des oben genannten 
Zeitraums öffentlich aus. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass neben der öf-
fentlichen Auslegung im Fachbereich Stadtentwicklung und 
Umwelt sämtliche Unterlagen während der Auslegungsfrist 
auch im Internet unter  
www.stadt-bad-salzuflen.de/aktuelle-bauleitplanung sowie 
unter https://www.bauleitplanung.nrw 
eingesehen werden können. Dort kann auch eine Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellung-nahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle abgegeben werden. 
Stellungnahmen können beispielsweise schriftlich, per E-
Mail (stadtpla-nung@bad-salzuflen.de), auf der oben ge-
nannten Internetseite, oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Es  
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschluss-fassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
Planungsziel ist die Änderung der gewerblichen Baufläche 
in gemischte Baufläche im nördlichen Bereich des Geltungs-
bereiches, sowie die Änderung der Sonderbaufläche zu ge-
werblicher Baufläche im  
südlichen Bereich. 
 
 

 
Folgende Arten umweltbezogene Informationen und we-
sentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnah-
men sind verfügbar: 
 
I Begründung und Umweltbericht 
In der Begründung und dem Umweltbericht wer-den u.a. die 
Bestandssituation und die Belange des  
Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft,  
Klima, Landschaft, biologische Vielfalt sowie die umweltbe-
zogenen Auswirkungen auf den Menschen  
und seine Gesundheit sowie auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter und deren Wechselwirkungen  
und Wirkungsgefüge untereinander sowie die geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung Verringerung  
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht 
und bewertet.  
U.a. werden die Themen Artenschutzrechtliche Prüfung, 
Oberflächengewässer und Grundwasser/Quellenschutz, Alt-
standorte/Altlasten und Vermeidungsmaßnahmen behan-
delt. 
 
II Fachgutachten und fachgutachterliche Stellung-nahmen 
Im Rahmen der Aufstellung des parallellaufenden Bebau-
ungsplanes Nr. 0251 wurde ein Artenschutz-rechtlicher 
Fachbeitrag erstellt. Dieser prüft die potentiellen arten-
schutzrechtlichen Betroffenheiten für planungsrelevante Ar-
ten. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen formu-
liert. 
Insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Boden. 
 
II Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange aus den Beteiligungen  
gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB 
1. Stellungnahme vom Kreis Lippe mit Aussagen zum Heil-
quellenschutz, Genehmigungspflicht neuer Gewerbegebiete 
und Immissionsschutz 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Boden, Wasser 
und Mensch 
 
2. Stellungnahme von der Bezirksregierung Detmold mit 
Aussagen zum Heilquellenschutzgebiet 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Wasser und Bo-
den 
 
3. Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW mit Aus-
sagen zum Baugrund und Boden-schutz 
insbesondere betroffener Umweltbelang: Boden 
 
4. Stellungnahme vom Lippischen Heimatbund mit Aussa-
gen zur Durchgrünung, Artenschutz und  
Immissionsschutz 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Klima, Bo-
den, Luft, Mensch 
 
Die zur Anwendung kommenden DIN-Normen und sonsti-
gen Gesetzestexte werden während der Offenlage zur allge-
meinen Einsicht bereitgehalten. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. Für die genauen Abgrenzungen sind die 
in den Planunterlagen vor-genommenen Grenzeintragun-
gen verbindlich. 
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Stadt Bad Salzuflen, den 22.09.2023 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
U. Niebuhr 
Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Umwelt 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Stadt Blomberg 
 
371 Ersatzbestimmung von Vertretern gem. § 45 
 Kommunalwahlgesetz für den Rat der 
 Stadt Blomberg 
 
Frau Ursula Hahne-Eichhorn, 32825 Blomberg, hat durch 
Verzichtserklärung gem. §§ 37, 38 Kommunalwahlgesetz 
mit Ablauf des 13.09.2023 auf ihren Sitz als Vertreterin im 
Rat der Stadt Blomberg verzichtet. 
 
Hiermit stelle ich gem. § 45 Kommunalwahlgesetz fest, dass 
Herr Detlef Breuer, 32825 Blomberg, nach der Reserveliste 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in den 
Rat der Stadt Blomberg gewählt ist. 
 
Gemäß § 45 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben 
werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg https://www.blomberg-
lippe.de/Service-Verwaltung/Öffentliche-Bekanntmachun-
gen/ unter Bekanntmachungen einsehbar. 
 
Blomberg, den 15.09.2023 
 
 
Stadt Blomberg 
Der Wahlleiter für die Wahl 
der Vertretung der Stadt Blomberg 
 
 
gez. Dolle 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
372 Ablauf von Nutzungsrechten an Grabstellen auf 
 den Friedhöfen der Stadt Blomberg und 
 Einebnung von Gräbern 
 
An Grabstellen (Reihen-, Wahl- und Urnengräbern) auf den 
Friedhöfen der Stadt Blomberg, die bis zum 31.12.1993 be-
legt worden sind, ist die in § 12 i.V.m. § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 
4 und § 20 Abs. 3 der Friedhofssatzung der Stadt Blomberg 
vom 05.10.2017 bestimmte Nutzungszeit am 31.12.2023 ab-
gelaufen. Eine Verlängerung der Nutzungszeit an diesen 
Grabstellen ist nur auf Antrag und gegen Zahlung der in der 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Blomberg festgelegten 
Gebühr möglich. Entsprechende Anträge sind spätestens 
bis zum 31. Dezember 2023 bei der Friedhofsverwaltung der 
Stadt Blomberg zu stellen. Alle Grabstellen, für die ein ent-
sprechender Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit 
nicht gestellt wird, werden nach Ablauf der Antragsfrist ein-
geebnet. Gemäß § 15 Abs. 4 und § 16 Abs. 10 der Fried-
hofssatzung wird die beabsichtigte Einebnung der in Frage 
kommenden Grabstellen hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
 
 
 
 

 
Blomberg, den 18. September 2023 
 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
373 4. Änderung der Benutzungs- und Gebühren-
 satzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und  
 Obdachlose im Gebiet der Stadt Blomberg 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S.666, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NW. S. 490) 
und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. 
NW. S. 712), zuletzt geändert am 25.04.2023 (GV. NRW. 
S.233) hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung am 
14.09.2023 folgende Benutzungs- und Gebührensatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 Öffentliche Einrichtungen 
 

(1) Die Stadt Blomberg unterhält zur vorübergehender 
Unterbringung 
a) von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des 

Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
 ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnah-
megesetz – FlüAG) vom 28.02.2003 (GV. 
NRW.  

  S. 93) in der jeweils geltenden Fassung und 
 (b) von ausländischen Flüchtlingen, die Leistun-
  gen nach dem SGB II oder dem SGB XII  
  erhalten, 
 (c) von Obdachlosen, die gem. § 14 des  
  Ordnungsbehördengesetzes (OBG) vom  
  13.05.1980  
  (GV. NRW. S.528) in der jeweils gültigen  
  Fassung unterzubringen sind, 
  Übergangswohnheime und Wohnungen bzw. 
  Zimmer in Wohnungen - nachfolgend Unter
  künfte genannt - als öffentliche Einrichtungen. 
 

(2) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich. 
 

§ 2 Unterkünfte 
 

(1) Welche Unterkünfte diesem Zweck dienen, be-
stimmt sich nach der Satzung über die Errichtung 
und Unterhaltung von Übergangsheimen zur vor-
läufigen Unterbringung von Flüchtlingen in der 
Stadt Blomberg sowie nach der Satzung über die 
Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenun-
terkünften in der Stadt Blomberg in der jeweils gül-
tigen Fassung. Der Bürgermeister kann aus drin-
gendem Anlass durch schriftliche Festlegung Ob-
jekte streichen oder weitere in den Bestand aufneh-
men. 

 
(2) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Woh-

nungen, die den Personengruppen nach § 1 Absatz 
1 Buchstabe a) zum Zwecke der Verhinderung o-
der Beseitigung der Wohnungslosigkeit zugewie-
sen wurden und die sich nicht in einer Unterkunft  
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nach Absatz 1 befinden. Auch diese Wohnungen 
gelten als Unterkünfte im Sinne dieser Satzung.  

 
§ 3 Benutzungsverhältnis 

 
(1) Die Unterkunft dient der Verhinderung oder Besei-

tigung der Wohnungslosigkeit und der vorüber-
gehenden Unterbringung der Personengrup-
pen nach §1. 

 
(2) Über die Belegung der Unterkünfte entscheidet die 

Stadt Blomberg nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Sie ist berechtigt, im Rahmen der Kapazi-
täten und der Sicherung einer geordneten Un-
terbringung bestimmte Wohnräume nach Art, 
Größe und Lage zuzuweisen. Ein Anspruch 
auf eine Zuweisung einer bestimmten Unter-
kunft oder auf ein Verbleiben in einer bestimm-
ten Unterkunft besteht nicht. 

 
(3) Der Bürgermeister erlässt eine Hausordnung, die 

Näheres zur Benutzung, zum Hausrecht und 
zur Ordnung in den Unterkünften regelt. 

 
(4) Der Wohnraum in der Unterkunft wird durch schrift-

lichen Bescheid zugewiesen. Die Zuweisung 
erfolgt jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf 
erlischt das Recht auf Benutzung des zugewie-
senen Wohnraums. Den benutzungsberech-
tigten Personen kann jederzeit das Recht für 
die Benutzung der Unterkunft widerrufen bzw. 
ihnen können andere Unterkünfte zugewiesen 
werden. Dieses gilt insbesondere 

 (a) wenn Räumlichkeiten für dringendere  
  Fälle in Anspruch genommen werden  
  müssen, 
 (b) bei Missachtung des Hausfriedens oder  
  Verstoß gegen Bestimmungen der Hausord-
  nung oder  
 dieser  Satzung, 
 (c) bei Standortveränderungen der Unterkünfte, 
 (d) wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist, 
 (e) wenn die Belegungsdichte verändert werden 
  soll, 
 (f) wenn trotz schriftlicher Aufforderung mit Frist-
  setzung keine ausreichenden Bemühungen 
  zur  
  aktiven  Wohnungssuche vorliegen, 
 (g) wenn zumutbare Alternativen auf dem regulä-
  ren Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen  
  oder 
 (h) die Benutzungsgebühren nicht gezahlt  
  werden. 
 

§ 4 Benutzungsgebühren 
 

(1) Die Stadt Blomberg erhebt für die Benutzung der in 
§ 2 genannten Unterkünfte Benutzungsgebüh-
ren. Bemessungsgrundlage für die Höhe der 
Benutzungsgebühr einschließlich der Be-
triebskosten ist die Nutzfläche der Unterkünfte. 
Die Nutzfläche setzt sich aus der Gesamt-
wohnfläche aller Unterkünfte nach § 2 dieser 
Satzung und der in diesem insgesamt zur Ver-
fügung stehenden Gemeinschaftsfläche zu-
sammen. Die zur Wohnfläche gehörenden Flä- 
 
 

 
chen richten sich nach der Wohnflächenver-
ordnung (WoFIV) vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2346). 

 
(2) Die Benutzungsgebühr einschließlich der anfallen-

den Betriebskosten beträgt je qm Nutzfläche 
und Kalendermonat 16,52 Euro. Der zu jedem 
Quadratmeter zugewiesener Wohnfläche hin-
zuzurechnende Anteil an der Gemeinschafts-
fläche wird durch Division der gesamten Ge-
meinschaftsfläche durch die gesamte Wohn-
fläche ermittelt. 

 
(3) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser 

Satzung in den Bestand der gemäß § 2 Abs. 2 
aufgenommen, bleibt der angesetzte Kalkulati-
onszeitraum gemäß § 6 Abs. 2 KAG hiervon 
unberührt. 

 
(4) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab 

dem der gebührenpflichtigen Person die Unter-
kunft zugewiesen wurde. Das Benutzungsver-
hältnis und die Gebührenpflicht enden mit dem 
Tag der Übergabe und Annahme der zugewie-
senen Unterkunft an durch die von der Stadt 
Blomberg beauftragten Person. Eine vorüber-
gehende Abwesenheit entbindet nicht von der 
Verpflichtung zur Gebührenzahlung. 

 
(5) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich, und 

zwar spätestens bis zum 3. Werktag eines je-
den Monats, an die Stadtkasse zu entrichten. 
Bei Einzug in die Unterkunft und bei Auszug 
aus der Unterkunft erfolgt eine taggenaue Be-
rechnung der Kosten. Überzahlungen, insbe-
sondere bei Auszug, sind auszugleichen. 

 
§ 5 Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner sind Benutzerinnen und Benutzer der 
Unterkünfte. 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.10.2023 in Kraft. 
 
 
Blomberg, 14.09.2023 
 
 
Dolle 
 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
374 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen  
 Verordnung über das Offenhalten von  
 Verkaufsstellen in der Stadt Blomberg vom 
 10.03.2023 
 
Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG 
NRW) vom 16. November 2006 (GVBl. NRW S. 516) und 
der §§ 25 ff. des Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) 
vom 13. Mai 1980 (GVBl. NRW S. 528), jeweils in der zurzeit  
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geltenden Fassung, wird auf Grund des Ratsbeschlusses 
vom 14.09.2023 für die Stadt Blomberg verordnet:  
 

§ 1 
 
Im Stadtgebiet Blomberg dürfen im Teilbereich des histori-
schen Altstadtkerns - gemäß Übersicht (Anlage 1.1, 1.2 a 
und 1.2 b) - Verkaufsstellen im Sinne des § 3 Ladenöff-
nungsgesetz im Jahr 2023 
 

 am 14. Mai aus Anlass des Blumen- und Bauern-
marktes 

 am 10. Dezember aus Anlass des Charles Dickens 
Festivals (entfällt) 

 am 17. Dezember aus Anlass des Charles Dickens 
Festival (neu) 

 
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der zugelas-
senen Geschäftszeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 oder 
3 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro, in den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 mit einer Geld-
buße bis zu 15.000 Euro geahndet werden.  
 

§ 3 
 
Vorstehende 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 
Stadt Blomberg tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises Lippe 
und seiner Städte und Gemeinden) in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Blomberg am 
14.09.2023 beschlossene, 1. Änderung der Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen in der Stadt Blomberg vom 10.03.2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Geschäftsordnung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg www.blomberg- 
 

 
lippe.de (Service & Verwaltung/Öffentliche Verwaltung) ein-
sehbar.  
 
Blomberg, den 15.09.2023 
 
Stadt Blomberg als örtliche Ordnungsbehörde  
Der Bürgermeister 
 
gez. Dolle 

 

Anlage 1.1  

zur 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
der Stadt Blomberg über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen an Sonn- und Feiertagen vom 10.03.2023  

Verkaufsstellen dürfen gem. § 1 der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung in folgenden Bereichen des historischen Blom-
berger Altstadtkerns beidseitig geöffnet sein:  

Sonntag, 14.05.2023 – Blumen- und Bauernmarkt – (s. 
Lageplan Anlage 1.2 a)  

Veranstaltungsfläche: Marktplatz, Kurzer Steinweg, Neue 
Torstraße   

Geltungsbereich der Verordnung: Neue Torstraße bis Nr. 
54, Hagenstraße, Heutorstraße bis Nr. 10, Rosenstraße, Am 
Martiniturm, Im Seligen Winkel, Langer Steinweg, Piderit-
platz, Burgstraße, Marktplatz, Kurzer Steinweg.   

Sonntag, 10.12.2023 17.12.2023 – Charles-Dickens-Fes-
tival – (s. Lageplan 1.2 b)  

Veranstaltungsfläche: Neue Torstraße, Schulstraße, 
Kirchhofstraße, Im Seligen Winkel, Am Martiniturm, Markt-
platz  

Geltungsbereich der Verordnung: Neue Torstraße bis Nr. 
54, Hagenstraße, Heutorstraße bis Nr. 10, Rosenstraße, Am 
Martiniturm, Im Seligen Winkel, Langer Steinweg, Piderit-
platz, Burgstraße, Marktplatz, Kurzer Steinweg.   
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Stadt Detmold 
 
375 Bekanntmachung der 1. Beteiligungsphase 
 
LAP-04 „Lärmaktionsplan 4. Stufe“,  
Ortsteil: Gesamtes Stadtgebiet 

 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Stadtentwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
19.09.2023 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Durchführung der o. g. Betei-
ligung zur Kenntnis genommen hat. 
 
Die o. g. Beteiligung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung 
des Lärmaktionsplanes für die Stadt Detmold. Diese Pla-
nung betrifft das gesamte Stadtgebiet.  
 
Im Kontext der Lärmaktionsplanung werden ausschließlich 
Bereiche der klassifizierten Hauptverkehrsstraßen erfasst, 
welche den Schwellenwert von mehr als 3 Mio. Kraftfahrzeu-
gen/Jahr erreichen und für die Lärmkartierungsdaten des 
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV NRW) vorliegen. Eine genaue Erfassung der 
o. g. Bereiche wird über die beigefügten Kartenauszüge er-
sichtlich. Es ist zu beachten, dass Lärmschutz- oder Lärm-
minderungsmaßnahmen ausschließlich in diesen Bereichen 
entwickelt werden. 
 
Der Beteiligungszeitraum erfolgt vom 25.09.2023 bis zum 
25.10.2023. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird über das 
Beteiligungsportal der Stadt Detmold ermöglicht 
(https://www.bauleitplanung-detmold.de). Das Einreichen 
von Stellungnahmen kann ebenfalls per Mail an 
Bauleitplanung@detmold.de erfolgen. 
 
Auf der städtischen Homepage sind unter dem Stichwort 
„Immissionsschutz“ weitere Informationen bezüglich der 
Lärmaktionsplanung verfügbar. Unteranderem sind dort In-
formationen zu den vergangenen Lärmaktionsplänen hinter-
legt. Die Daten der Lärmkartierung des LANUV werden über 
das Umgebungslärmportal des Landes NRW, unter 
https://www.umgebungslaerm.nrw.de/ zur Verfügung ge-
stellt und sind zur Einsicht durch die Öffentlichkeit freigege-
ben. 
 
Detmold, 20.09.2023 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
i.A. 
 
 
gez. Martin Kölczer 
 
Fachbereichsleiter 
 
Stadt Detmold 
Fachbereich 6 - Stadtentwicklung 
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376 Widmung der Flurstücke an der Immelmannstr. 
 
Widmung der Flurstücke „Gemarkung Detmold, Flur 16, 
Flurstücke 1098 und 1099“ 
 
 
Die Flurstücke Gemarkung Detmold, Flur 16, Flurstücke 
1098 und 1099 werden hiermit nach den §§ 3 und 6 des 
Straßen und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
01.08.83 (StrWg NW) in der zur Zeit gültigen Fassung als 
dem öffentlichen Verkehr/Grünfläche gewidmet. 
 
Baulastträger der ausgebauten Erschließungsanlage ist der 
Eigentümer, dieser stimmt der Widmung zu. 
 
Flurkartenauszüge und Einverständniserklärung können im 
Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Detmold, Zimmer 238 
eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben  werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 
8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur 
gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei 
Gericht eingegangen ist. 
 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Durch-
schriften beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Hinweis: 
 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer 
Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft 
worden.  
Ich weise darauf hin, dass die o.g. Klagefrist auch dann ein-
zuhalten ist, wenn Sie die Angelegenheit noch einmal mit 
der Verwaltung erörtern wollen. 
 
Detmold, den 11.09.2023 
 
Stadt Detmold 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
377 Widmung des „Nicolaiweg“ 
 
 
Die Straße „Nicolaiweg“ auf dem Flurstück 306, Flur 6, Ge-
markung Detmold wird hiermit nach den §§ 3 und 6 des Stra-
ßen und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 01.08.83 
(StrWg NW) in der zur Zeit gültigen Fassung als sonstige 
Straße dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
 

 
Baulastträger der ausgebauten Erschließungsanlage sind 
die Eigentümer, diese stimmen der Widmung zu. 
 
Flurkartenauszüge und Einverständniserklärungen können 
im Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Detmold, Zimmer 
238 eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben  werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 
8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur 
gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei 
Gericht eingegangen ist. 
 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Durch-
schriften beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Hinweis: 
 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer 
Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft 
worden.  
Ich weise darauf hin, dass die o.g. Klagefrist auch dann ein-
zuhalten ist, wenn Sie die Angelegenheit noch einmal mit 
der Verwaltung erörtern wollen. 
 
Detmold, den  
 
Stadt Detmold 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
378 öffentliche Zustellung - Frau Ludmila Lang 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz - LZG NRW - vom 
07.03.2006 in der derzeit gültigen Fassung 
 
 
Frau Ludmila Lang, geb. am 22.09.1979, zuletzt wohn-
haft Dreierkrugplatz 4, 32760 Detmold, zur Zeit unbe-
kannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung über die 
Kostenbeitragspflicht gem. §§ 90 ff. SGB VIII öffentlich zu-
gestellt, da eine persönliche Zustellung nicht möglich ist. 
 
Die beiden Schriftstücke vom 21.09.2023 zum Aktenzei-
chen: 2.1.20-03-WJH-200581 kann vom Empfangsberechti-
gen beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 
Detmold, Heldmanstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
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Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
Gries 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
379 öffentliche Zustellung - Herrn Samir Yadulla 
 oglu Berg 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz 
-LZG NRW- vom 07.03.2006 
 
 
Herrn Samir Yadulla oglu Berg, geboren am 09.03.1985, 
zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mit-
teilung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 22.09.2023 
öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustellung nicht 
möglich ist. 
 
Die Schriftstücke (vom 22.09.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-
99-UVG-204338/204339/204324) können vom Empfangs-
berechtigen beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, Sport in 
32756 Detmold, Heldmanstraße 24 eingesehen bzw. abge-
holt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Basokur 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
380 Satzung über die Durchführung des  
 Wochenmarktes auf dem Gebiet der  
 Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktsatzung) 
 vom 20.09.2023 
 
Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen in Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW S. 490) 
wird für den Wochenmarkt der Stadt Horn-Bad Meinberg mit 
Beschluss des Rates vom 14.09.2023 folgende Marktsat-
zung erlassen: 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

Die Stadt Horn-Bad Meinberg betreibt den Wochenmarkt als 
öffentliche Einrichtung. 
 

§ 2 
Ort, Tag, Zeit 

(1)  Der Wochenmarkt findet auf den von der Stadt Horn-Bad 
Meinberg bestimmten Flächen an den festgesetzten Tagen 
während der festgesetzten Zeiten statt. 
(2)  Orte, Tage und Öffnungszeiten sind in der Anlage zu 
dieser Satzung aufgeführt. Die Anlage ist eine Festsetzung 
gemäß § 69 GewO. 
(3)  Waren und Betriebsgegenstände dürfen frühestens eine 
Stunde vor Beginn der Marktzeit angefahren, abgeladen und 
aufgestellt werden. Spätestens eine Stunde nach Ende der 
Marktzeit müssen die Marktflächen geräumt sein. 
 

§ 3 
Warenarten 

(1)  Die Warenarten des Wochenmarktes sind in der Anlage 
zu dieser Satzung aufgeführt. Die Anlage ist eine Festset-
zung gemäß § 69 GewO. 
(2)  Andere Waren können auf Grund des § 67 (2) GewO in 
Verbindung mit § 38 des Ordnungsbehördengesetzes NRW 
durch ordnungsbehördliche Verordnung zugelassen wer-
den. 
 

§ 4 
Umgang mit Waren 

(1)  Beim Verkauf und bei der Lagerung von Waren sind ins-
besondere die Vorschriften des Lebensmittelhygienegeset-
zes, des Bundesseuchengesetzes, der Hygieneverordnung, 
des Abfallbeseitigungsgesetzes sowie die Bestimmungen 
über die Preisangaben und die Handelsklassenauszeich-
nung zu beachten. 
(2)  Alle essbaren zum Verkauf bestimmten Waren müssen 
auf Tischen, in Körben oder auf sonstigen geeigneten, sich 
mindestens 0,5 m über dem Erdboden erhebenden Unterla-
gen, befinden. Das Anfassen dieser Waren durch die Kund-
schaft darf nicht gestattet werden. 
(3)  Waagen, Gewichte und Unterlagen sind sauber zu hal-
ten. 
(4)  Es darf nur einwandfreies Verpackungsmaterial verwen-
det werden. 
 

§ 5 
Teilnahmebestimmungen 

(1)  Teilnahmeberechtigt ist jeder, dessen Angebot zum 
Kreis der in der Anlage zu § 3 (Festsetzung) genannten Wa-
ren zählt. 
 

 
(2)  Teilnehmer bedürfen der Zulassung durch den Bürger-
meister. Sind gemäß §3 (2) dieser Satzung andere Waren 
durch ordnungsbehördliche Verordnung zugelassen, so sind 
die Teilnehmer vorrangig zu berücksichtigen, die Waren ge-
mäß § 3 (1) dieser Satzung anbieten. Die Zulassung ist in 
der Regel schriftlich unter Angabe der Art des Warenkreises 
der Art des Verkaufsstandes und der benötigten Fläche zu 
beantragen. Über die Zulassung wird nach pflichtgemäßem 
Ermessen entschieden, wobei insbesondere ein ausgewo-
genes Warenangebot sicherzustellen ist. Die Zulassung 
kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden. 
(3)  Für die Benutzung des öffentlichen Platzes wird kein 
Standgeld erhoben. Für den Winterdienst und die saubere 
zur Verfügungstellung des Marktplatzes wird eine Pauschal-
gebühr von 10,00 € monatlich berechnet, die für das Jahr im 
Voraus zu zahlen ist. Bei Saisonhändlern ist diese Gebühr 
für jeden angefangenen Monat zu zahlen. Die Stromkosten 
hat jeder Marktbeschicker entsprechend des Verbrauchs zu 
zahlen. 
 

§ 6 
Fahrzeuge 

Fahrzeuge, die nicht als Verkaufsstand oder zwingend be-
nötigte Lagerfläche genutzt werden, dürfen während der 
Marktzeit nicht auf der Marktfläche abgestellt werden. 
 

§ 7 
Verkaufseinrichtungen 

(1)  Verkaufseinrichtungen müssen standfest sein. Aufbau-
ten, die geeignet sind, die Marktfläche zu beschädigen, dür-
fen nicht aufgestellt werden. Insbesondere ist es nicht ge-
stattet, Befestigungsanker in den Boden zu treiben. 
(2)  Die Fronten der Standreihen und die bewilligten Flächen 
müssen eingehalten werden. 
(3)  Beim Betrieb von Heizungen oder Geräten zur Speisen-
zubereitung mit Flüssiggas ist die technische Richtlinie Flüs-
siggas (TFR 1988) zu beachten. Ein geeigneter, funktions-
fähiger Feuerlöscher ist vorzuhalten. 
(4)  Schutzvorrichtungen und ähnliche Einrichtungen müs-
sen insbesondere an der für den Verkauf vorgesehenen 
Seite so angebracht werden, dass sich Personen nicht da-
ran verletzen können. 
 

§ 8 
Verhalten der Marktbeschicker 

(1)  Die Marktbeschicker haben ihr Verhalten auf der Markt-
fläche und den Zustand ihrer Sachen so einzurichten, dass 
kein anderer geschädigt, gefährdet, oder mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 
(2)  Die Marktbeschicker haben dafür zu sorgen, dass ihr 
Verkaufsstand und seine unmittelbare Umgebung reingehal-
ten werden. Warenabfälle und Packmaterialsind in eigenen 
geeigneten Behältnissen zu sammeln und wieder mitzuneh-
men. 
(3)  Der Betrieb von Lautsprecher- und Verstärkeranlagen 
auf der Marktfläche ist nicht gestattet. 
(4)  Das Umherziehen mit Waren auf der Marktfläche ist 
nicht gestattet. Die Standinhaber sind nicht berechtigt, ihren 
Stand zu wechseln oder anderen zu überlassen. 
(4)  Wer auf dem Wochenmarkt Speisen oder Getränke zum 
Verzehr an Ort und Stelle anbietet, ist verpflichtet, wieder 
verwertbares Material zu verwenden. 
 

§ 9 
Marktaufsicht 

Der Bürgermeister übt die Aufsicht auf dem Wochenmarkt 
aus. Die Marktbeschicker, deren Bedienstete oder Beauf-
tragte haben den Anordnungen der von ihm beauftragten  
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Personen Folge zu leisten und sich auf Verlangen über Per-
son und Wohnort auszuweisen sowie jede sachdienliche 
Auskunft zu geben. 
 

§ 10 
Haftung 

(1)  Der Standplatzinhaber haftet für alle Schäden, die im 
Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau sowie dem Betrieb 
des Verkaufsstandes entstehen. 
(2)  Die Stadt haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit ihrer Bediensteten. Hat ein Dritter den Schaden schuld-
haft verursacht, so ist dieser verpflichtet, die Stadt von allen 
gegen diese gerichteten Ansprüche freizustellen. 
(3)  Mit der Platzvergabe übernimmt die Stadt keinerlei Haf-
tung für die Sicherheit der mitgebrachten Waren und sonsti-
gen Gegenstände des Standplatzinhabers. Es ist Sache des 
Standplatzinhabers, sich gegen Diebstahl, Sturm, Feuer und 
andere Risiken zu versichern. 
 

§ 11 
Widerruf der Teilnahmezulassung 

(1)  Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn ein sach-
lich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein sachlich gerechtfer-
tigter Grund liegt insbesondere vor, wenn 
 1. der Standplatz wiederholt nicht genutzt wird. 
 2. der Inhaber der Zulassung, dessen  
  Bedienstete oder Beauftragte erheblich oder 
  trotz Mahnung wiederholt gegen die  
  Bestimmungen dieser Satzung verstoßen  
  haben. 
 3 der Standinhaber die zu zahlenden Kosten 
  nicht frist-gerecht zahlt 
 4. die Marktfläche ganz oder teilweise für  
  bauliche Änderungen oder andere öffentliche 
  Zwecke benötigt wird. 
(2)  Ist die Zulassung widerrufen, kann von der Marktaufsicht 
die sofortige Räumung des Standplatzes verlangt werden 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 1. die in § 2 (3) genannten Zeiten nicht einhält, 
 2. andere als in § 3 genannte Waren zum  
  Verkauf anbietet, 
 3. die Waren nicht entsprechen § 4 behandelt, 
 4. die Teilnahmebestimmungen des § 5 nicht 
  beachtet, 
 5. entgegen § 6 unzulässige Fahrzeuge auf der 
  Marktfläche abstellt, 
 6. gegen die Aufbaubestimmungen des § 7  
  verstößt, 
 7. den Anordnungen der Marktaufsicht nicht  
  Folge leistet sowie der Ausweis- und  
  Auskunftspflicht gemäß § 9 nicht nachkommt, 
 8. gegen die Bestimmungen des § 8 verstößt. 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 7 (2) GO NRW 
mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Marktsatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung 
in Kraft. 
 

Anlage 
zur Satzung über die Durchführung 

des Wochenmarktes 
auf dem Gebiet der Stadt Horn-Bad Meinberg 

 

 
Festsetzung 
 
Auf Grund des § 69 GewO wird der Wochenmarkt wie folgt 
festgesetzt: 
1. Gegenstand 
1.1 Lebensmittel im Sinne des § 1 des Lebensmittel- 
 und Bedarfsgegenständegesetzes vom 15. August 
 1974 (BGBl. I S. 1945, 1946) in der z.Zt. geltenden 
 Fassung mit Ausnahme alkoholischer Getränke, 
1.2 Produkte des Obst- und Gartenbaues, der Land- 
 und Forstwirtschaft und der Fischerei. 
1.3 rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des 
 größeren Viehs, 
1.4 Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle, bei deren 
 Zubereitung keine Immissionen entstehen, 
 
2. Tage 
2.1 Mittwoch in Horn, Freitag in Bad Meinberg 
2.2 Fällt der Markttag auf einen gesetzlichen Feiertag 
 im Sinne des Gesetzes über Sonn- und Feiertage 
 (Feiertagsgesetz NRW) vom 23. April 1989 (GV 
 NRW S. 222) in der z. Zt. geltenden Fassung, so 
 findet er am Tage vorher statt. 
 
3. Öffnungszeit 
 Der Markt beginnt um 07:00 Uhr und endet um 
 13:00 Uhr 
 
4. Marktflächen 
4.1 Horn: Marktplatz 
4.2 Bad Meinberg: Allee zwischen der Kreuzung 
 Allee/Marktstraße/Krumme Straße und der 
 Kreuzung Allee/Parkstraße  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Durchführung des Wo-
chenmarktes auf dem Gebiet der Stadt Horn-Bad Meinberg 
(Marktsatzung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
 bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
 beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
 der Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und 
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
 Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
Diese Bekanntmachung wird neben der Veröffentlichung im 
Kreisblatt -Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden- auch auf der Internetseite der Stadt Horn-
Bad Meinberg (www.horn-badmeinberg.de) unter der Rubrik 
Bekanntmachungen bereitgestellt.  
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Horn-Bad Meinberg, den 20.09.2023 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
 
Sölter 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
381 Ordnungsbehördliche Verordnung über die 
 Waren des Wochenmarktverkehrs nach § 67 
 Abs. 2 Gewerbeordnung in der Stadt Horn-Bad 
 Meinberg vom 20.09.2023 
 
Aufgrund des § 67 Abs. 2 der Gewerbeordnung (GewO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2258), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der 
Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen, zur Re-
gelung von Zuständigkeiten und Festlegungen auf dem Ge-
biet des Gewerberechts (Gewerberechtsverordnung -Ge-
wRV) vom 17. November 2009 (GV. NRW. S.626), geändert 
durch Verordnung vom 12. Januar 2010 (GV. NRW. S. 24), 
sowie der §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – 
OBG) vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des  Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. 
NRW. S. 762), wird für die Stadt Horn-Bad Meinberg mit Be-
schluss des Rates vom 14.09.2023 folgende ordnungsbe-
hördliche Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Warenkreis 

(1)  Als Waren des täglichen Bedarfs dürfen zusätzlich auf 
den Wochenmärkten feilgeboten werden: 
1 Holz-, Korb-, Bürsten- und Seilerwaren, 
2. Töpfer-, Keramik-, Glas-, Porzellan- und  
 Emaillewaren, 
3. Haushalts- und Küchenartikel (ausgenommen 
 Elektrogeräte), 
4. Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel, 
5. Wachs- und Paraffinwaren, 
6 Lederwaren, 
7 Textilien, 
8. Kurzwaren, 
9. Werbeartikel und Neuheiten. 
(2)  Bei der Zulassung von Marktbeschickern, die Waren ge-
mäß Abs. 1 anbieten, ist darauf zu achten, dass der Gesamt-
eindruck des Wochenmarktes gewahrt bleibt. 
 

§ 2 
Ordnungswidrigkeiten 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
 fahrlässig im Wochenmarktverkehr andere als die 
 nach dieser Verordnung zugelassene Waren 
 feilhält. 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
 bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
3. Außerdem kann die Einziehung der durch die 
 Zuwiderhandlung gewonnenen oder erlangten 
 Gegenstände angeordnet werden. 
 
 
 
 

 
§ 3 

Inkafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über die 
Waren des Wochenmarktverkehrs nach § 67 Abs. 2 Gewer-
beordnung in der Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen die-
ser Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt, 
 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß  
 öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
 beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
 der Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und 
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
 Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
Diese Bekanntmachung wird neben der Veröffentlichung im 
Kreisblatt -Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden- auch auf der Internetseite der Stadt Horn-
Bad Meinberg (www.horn-badmeinberg.de) unter der Rubrik 
Bekanntmachungen bereitgestellt.  
 
 
Horn-Bad Meinberg, den 20.09.2023 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
 
Sölter 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Stadt Lage 
 
382 Öffentliche Zustellung: Matthias Schöning 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herrn Matthias Schöning, geb. 17.06.1981, zur Zeit unbe-
kannten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mitteilung nach § 7 
Unterhaltsvorschussgesetz öffentlich zugestellt, da eine per-
sönliche Zustellung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 12.09.2023, Aktenzeichen: UVG-
51/15-Schöning) kann vom Empfangsberechtigen bei der 
Stadt Lage, Fachgruppe Jugend in 32791 Lage, Am Drawen 
Hof 1, eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
gez. Nierle 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
 
 
 
383 Einladung zur Ratssitzung am 27.09.2023 
 
Einladung 
Gremium:  Rat der Stadt Lage 
Sitzungsnummer:  RAT/005/2023 
Sitzungstag:  27.09.2023 
Sitzungsort:  Aula des Schulzentrums Werreanger 
Beginn der Sitzung:  18:00 Uhr 
 
A ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1  Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 
 Geschäftsordnung 
2  Niederschrift vom 31.08.2023 
3  Geschäftliche Mitteilungen 
4  Personelle Änderungen in Ausschüssen des Rates 
 der Stadt Lage 
5  Haushaltsplanung 2024 
6  Regionalplan OWL 2020 – zweite Öffentlichkeits-
 beteiligung  
7  ISEK Anträge 2024 
7.1  Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept 
 (ISEK) für die Kernstadt Lage | Maßnahme/Projekt: 
 Wettbewerb Sedanplatz 
7.2  Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept 
 (ISEK) für die Kernstadt Lage | Maßnahme/Projekt: 
 Historisches Rathaus als Haus der Stadtgesellschaft 
7.3  ISEK Kernstadt Lage | Maßnahme/Projekt: Aktivi-
 tätspfad auf dem Werreanger - Umfeld Schul-, Sport- 
 und Freizeitzentrum 
 

 
7.4  ISEK Kernstadt Lage | Maßnahme/Projekt: Umge-
 staltung Quartiersplatz Heidensche Straße – Lange 
 Straße 
8  Beantragung von Fördermitteln für das Hallenbad 
 Lage hier: Projektaufruf 2023 zum Bundesprogramm 
 „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 
 Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 
9  Anfragen 
10  Beantwortung von Anfragen 
 
B NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1  Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 
 Geschäftsordnung 
2  Niederschrift vom 31.08.2023 
3  Geschäftliche Mitteilungen 
4  Besetzung der Stelle der Schulleiterin/des Schul- 
 leiters der Grundschule Hardissen 
 hier: Ausübung des Vorschlagsrechts des Schul- 
 trägers gemäß § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW 
5  Anfragen 
6  Beantwortung von Anfragen  
 
 
gez. Matthias Kalkreuter 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Stadt Lemgo 
 
384 1. Änderungssatzung vom 20.09.2023 zur  
 Abwasserbeseitigungssatzung der Alten  
 Hansestadt Lemgo vom 12.06.2018 
 
Auf Grund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen GO NRW in der aktuell gültigen 
Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) ebenfalls in der zur Zeit gültigen Fassung, 
des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergesetzes in 
der zur Zeit gültigen Fassung, der Selbstüberwachungs-ver-
ordnung Abwasser (SüwVO Abw – im Satzungstext bezeich-
net als SüwVO Abw NRW ) in der aktuell gültigen Fassung 
sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19.02.1997 ebenfalls in der aktuell gültigen Fassung hat der 
Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 
11.09.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 2 Nr. 8 wird wie folgt geändert: 
 
Kontrollschächte im Sinne dieser Satzung sind Einsteige-
schächte mit einer lichten Weite von 1,00 m gemäß der 
Merkblätter (Anlagen 1 und 5 zu dieser Satzung). 
 
 
Artikel 2 
 
§ 12 Abs. 8 wird wie folgt geändert: 
 
(8) Bei der Neuerrichtung einer Hausanschlussleitung auf ei-
nem privaten Grundstück hat der Grundstückseigentümer 
unter Beachtung des § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW in 
der Nähe der Grundstücksgrenze einen Kontroll-schacht ge-
mäß § 2 Nr. 8 dieser Satzung auf seinem Grundstück außer-
halb des Gebäudes einzubauen. Bei bestehenden Hausan-
schlussleitungen ist der Grundstückseigentümer zum nach-
träglichen Einbau eines Kontroll-schachtes gemäß § 2 Nr. 8 
dieser Satzung verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung er-
neuert oder verändert. Der Kontrollschacht muss jederzeit 
zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Be-
pflanzung des Kontroll-schachtes ist nicht zulässig. 
 
 
Artikel 3 
 
§ 12 Abs. 9 wird wie folgt geändert: 
 
(9) In den Fällen des § 12 Abs. 7 und 8 dieser Satzung, in 
denen die Errichtung eines Kontrollschachtes/zweier Kon-
trollschächte im Sinne des § 2 Nr. 8 dieser Satzung nicht 
möglich ist oder eine unbillige Härte darstellt, hat der Grund-
stückseigentümer nach Rücksprache mit der und Genehmi-
gung durch die Stadt einen Kontrollschacht zu errichten, der 
zumindest den Anforderungen des Merkblattes (Anlage 5 zu 
dieser Satzung) entspricht. Sofern auch dies nicht möglich 
ist (z.B. Grenzbebauung), sind vom Grundstückseigentümer 
nach Rücksprache mit der Stadt entsprechende Revisions-
öffnungen innerhalb oder außerhalb des Gebäudes zu 
schaffen. 
 
 
 
 

 
Artikel 4 
 
Das Merkblatt zur Ausführung von Hausanschlussschäch-
ten wird als Anlage 5 Bestandteil der Abwasserbeseitigungs-
satzung. 
 
 
Artikel 5 
 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Änderungssatzung vom 20.09.2023 zur Abwasserbe-
seitigungssatzung der Alten Hansestadt Lemgo vom 
12.06.2018 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NW vom 02.09.1994, S. 
666) beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtli-
chen Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
(Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Lemgo, 20.09.2023 
 
 
     (Baier) 
Bürgermeister 
 
 
Merkblatt zur Ausführung von Hausanschlussschäch-
ten 
 
Grundsätzlich müssen die Hausanschlussschächte sowohl 
den Anforderungen der aktuellen Abwasserbeseitigungssat-
zung der Stadt Lemgo als auch den derzeit gültigen Regel-
werken (DIN EN 12056, DIN EN 752, DIN 1986-100 und DIN 
EN 1610) entsprechen und müssen daher folgende Mindest-
anforderungen erfüllen: 
 
 • Sie sind soweit möglich in einem Bereich von 
  2 m hinter der Grundstücksgrenze anzulegen. 
 • Nach den technischen Regelwerken müssen 
  Hausanschlussschächte entweder aus  
  Beton- oder Stahlbetonfertigteilen mit Gleitlip-
  pendichtung hergestellt, aus Kanalklinkern 
  gemauert oder aus dem Werkstoff PE oder 
  PP hergestellt sein.  
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 • Kunststoffschächte aus PE oder PP müssen 
  eine Bauartzulassung vom Deutschen Institut 
  für Bautechnik (DIBt-Zulassung) haben. 
 • Schächte aus Brunnenringen (ohne Dichtring, 
  geringere Wanddicke, sog. „Falzschächte“) 
  sind als Hausanschlussschächte nicht  
  zulässig. 
 • Doppelschächte (Schmutz- und Regen- 
  wasser in einem Schacht) sind grundsätzlich 
  nicht zulässig. 
 • Hausanschlussschächte aus Beton- oder  
  Stahlbetonfertigteilen mit einem Durchmesser 
  von 1,00 m müssen als Einsteigeschächte mit 
  Sicherheitssteigbügeln (mit BG-Zeichen,  
  mindestens 3 St./m, aus Stahlrohr, 18 x 2,5 
  mm, Stahlqualität St 52 mit 2,5 mm starker 
  Plyethylenumhüllung) hergestellt werden.  
  Kunststoffschächte mit einem Durchmesser 
  von 1,00 m müssen über qualitativ vergleich-
  bare Sicherheitssteigbügel verfügen. 
 • Sollte aufgrund der Schachttiefe oder des zur 
  Verfügung stehenden Platzes die Herstellung 
  eines Einsteigeschachtes (1,00 m Durchmes-
  ser) nicht möglich sein, so kann in Abstim- 
  mung mit der Stadt Lemgo ein Schacht oder 
  eine Revisionsöffnung geringeren Durchmes-
  sers hergestellt werden. 
 • Schächte und Revisionsöffnungen müssen 
  immer ein offenes Gerinne haben. 
 • Rohre oder Halbschalen aus PVC-U (KG- 
  Rohre) im Schacht sind nicht zulässig. 
 • Für Schmutz- und Regenwasserschächte  
  (außer bei Kunststoffschächten) muss das 
  Gerinne mit Kanalklinkern gefliest oder als 
  Steinzeughalbschale ausgebildet sein, die 
  Schachtberme ist ebenfalls mit Kanalklinkern 
  zu fliesen. 
 • Nachträgliche Änderungen am Schacht dür-
  fen nur im Einvernehmen mit der Stadt Lemgo 
  mit einer Kernbohrung vorgenommen wer- 
  den, Anschlüsse durch Anstemmen des  
  Schachtes sind grundsätzlich unzulässig. In 
  die Bohrung ist ein Schachtfutter für das ent-
  sprechende Rohrmaterial fachgerecht einzu-
  setzen. 
 • Richtungswechsel sind wenn möglich im  
  Schacht vorzunehmen (nicht direkt vor oder 
  hinter dem Schacht). Im öffentlichen Bereich 
  (Ablaufseite des Schachtes zum Hauptkanal) 
  dürfen keine Bögen verbaut werden. 
 • Das erste Rohrleitungsstück vor und hinter 
  dem Schacht ist als Gelenkstück auszubilden. 
 • Eine Dichtheitsprüfung mit Wasser nach DIN 
  EN 1610 ist für Schmutzwasser- und Misch
  wasserschächte vorgeschrieben. 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Abfallwirtschaftsverband Lippe 
 
385 6. Sitzung der Verbandsversammlung des  
 Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 6. Sitzung der Verbandsversammlung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe in der Wahlperiode 2020 – 2025 fin-
det am  
 

29.09.2023 um 16.00 Uhr 
im Kreishaus, Raum 408 (Kreistagssitzungssaal) in 

Detmold 
 
statt. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 und der Tagesordnung 
2. Mitteilungen und Anfragen 
3. Satzungsänderung: Umstellung Rechnungswesen
     Vorlage 09/2023 
4. Prüfung zur Einführung einer Wertstofftonne 
     Vorlage 10/2023 
5. Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes für den 
 Kreis Lippe   Vorlage 11/2023 
6. AWV Jahresabschlussbericht 2022  
     Vorlage 12/2023 
 a) Bericht des Wirtschaftsprüfers über den  
  Jahresabschluss 2022 
 b) Feststellung des Jahresabschlusses und des 
  Lagebrichtes mit Ergebnisverwendung 
 c) Entlastung des Verbandsvorstehers 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1. Mitteilungen und Anfragen 
2. Stand der Klärschlammentsorgung KSV OWL 
3. Nachtrag zur Bestellung der Geschäftsleitung des 
 AWV    Vorlage 13/2023 
 
Detmold, den 21.09.2023 
 
 
gez. Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Jobcenter Lippe 
 
386 Öffentliche Zustellung: Enrico Jonas 
 
Öffentliche Zustellung eines Ablehnungsbescheides für 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 
dem SGB II an Herrn Enrico Jonas, geb. 05.10.1972 
 
An Herrn Enrico Jonas ist am 13.09.2023 unter dem Akten-
zeichen 367D200049 ein Aufhebungsbescheid für Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II 
für die Zeit ab dem 01.09.2023 erlassen worden, da die Vo-
raussetzungen zur Leistungsbewilligung nach § 7 SGB II 
nicht vorliegen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herr Jonas 
unter der mir bekannten Anschrift nicht ermittelt werden 
konnte (mehrere Postrückläufer), eine aktuelle Anschrift ist 
nicht bekannt. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 07. 
März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind. 
 
Die Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Blomberg, Wirtschaftliche Hilfen, Bahnhofstr. 35, in 
32825 Blomberg, während der üblichen Dienstzeiten in 
Empfang nehmen. 
 
Blomberg, den 13.09.2023 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
 
 
Im Auftrag 
M. Bornemeier 

Kr.Bl.Lippe 25.09.2023 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 


